
16. Bundesleistungssingen
21. November 2010 im Sängerkreis Schweinfurt

Ausschreibung für alle Leistungsstufen

• Chorvereine, die sich dieser Leistungsprüfung stellen wollen, können sich zur Teilnahme am

16. Bundesleistungssingen bis zum 31. März 2010 (absoluter Meldeschluss) über ihren
Kreis-Chorleiter in der FSB-Geschäftsstelle melden.

• Meldungen, die nicht über den Sängerkreis laufen, werden nicht entgegengenommen.

• Alle Chorgattungen ab mindestens 12 Sänger/innen (gemischter Chor, Frauen-, Männer-,
Jugend-, Kinderchor) können sich am Bundesleistungssingen beteiligen.

• Kleinere Ensembles unter 12 Sänger/innen können ebenfalls teilnehmen, sie erhalten jedoch
eine gesonderte Bewertung.

• Der Pflichtchor, den der Musikausschuß des FSB auswählt, wird den Chören nach Eingang
aller Meldungen zugesandt.

• Der Pflichtchor und die zwei Wahlchöre, ein Volksliedsatz und eine Originalkomposition, sind
a cappella, also ohne Instrumentalbegleitung, aufzuführen.

• Bei Kinderchören können die zwei Wahlchöre mit kleiner Instrumentalbesetzung vorgetragen
werden. Über deren Zulassung entscheidet der Musikausschuss.

• Der Beginn der Veranstaltung und Reihenfolge der Chöre wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Der Musikausschuss des Fränkischen Sängerbundes
Karl-Heinz Malzer, Bundes-Chorleiter

Abtrennen
Termin: 31. März 2010

Erklärung zum 16. Leistungssingen des FSB im Jahre 2010

• Unser Chor ........................................................................................................................ (Name)

– besteht schon mindestens drei Jahre: ja nein
– ist ein eingetragener Chor des Fränkischen Sängerbundes: ja nein

– hat (Gesamtzahl) ................ aktive Mitglieder, Sängerinnen ...................................... (Anzahl)

Sänger ............................................. (Anzahl)

• Stimmt diese Zahl mit der letzten Bestandserhebung überein? ja nein

• Wieviel Sänger/innen sind erst in diesem Jahr aktiv geworden? ................................... (Anzahl)

• Wir haben für dieses Leistungssingen keine chorfremden Sänger/innen in unserem Chor/En-
semble zugelassen, auch nicht als Unterstützung oder Aushilfe eingestellt.

• Wir verpflichten uns, auch im Namen des Chores, die Richtlinien und Ausführungsbestim-
mungen für das Leistungssingen im Fränkischen Sängerbund anzuerkennen.

Ort ................................................................................................ Datum....................................

........................................................................ ............................................................................
Vorsitzende/r Chorleiter/in

Bitte senden an: Bundesgeschäftsstelle des FSB
Bahnhofstraße 30
96450 Coburg


